
 
 

Vogelfütterung durch Mieter 

 

 

Für den einen praktischer Vogelschutz, für den anderen Belästigung durch 

Verschmutzung. 

 

Ob Vogel gefüttert werden dürfen ist, strittig. Bei Singvögeln im Winter ist 

dieses erlaubt. Problematisch ist das Füttern durch Tauben, auch wegen der 

Gefahr der damit verbundenen gesundheitlichen Schädigungen durch 

Taubenkot. 

 

Es gilt auch hier wie in vielen mietrechtlichen Fragen das Gebot der 

gegenseitigen Rücksichtnahme. 

Benachbarte Fenster, Balkons oder Terrassen dürfen nicht verschmutzt 

werden. 

Bei Verschmutzungen besteht ein Unterlassungsanspruch. 
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Hinsichtlich der Tauben empfiehlt es sich, im Mietvertrag die 

Taubenfütterung zu untersagen. Dann besteht ein vertraglicher 

Unterlassungsanspruch. 


